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1. Grundsätze  
Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens „Zurück 

ins Spiel“. Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang stehenden 

notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen für Personen im 

Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur besseren Abtrennung werden die genannten 

Bereiche in Zonen eingeteilt. Genauere Inhalte werden unter Punkt 4 erläutert. Ausgenommen vom 

Konzept sind sämtliche sonstigen Bereiche im Innenbereich von Gebäuden, gastronomische 

Einrichtungen, Einrichtungen zur Sportplatzpflege und Sporthallen. Hierfür können weitere 

Hygienekonzepte notwendig sein.  

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine 

Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der 

genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist. Um auf ein erhöhtes Risiko vorbereitet zu sein und 

die Fortführung von risikominimiertem Trainings- und Spielbetrieb zu ermöglichen, wird im Konzept 

unter Punkt 7 eine abgestufte Übersicht zu Hygienemaßnahmen gegeben. Durch die Steuerung 

anhand der aktuellen lokalen Einschätzung kann die Prävention verhältnismäßig angepasst werden.  

Die SG Honzrath-Haustadt erweitert hiermit sein bestehendes Konzept zur Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebs und möchte mit diesem Hygienekonzept den zukünftigen Spielbetrieb während der 

Corona-Krise auf seiner Sportanlage zur Hellwies in enger Abstimmung mit der Ortspolizeibehörde 

der Gemeinde Beckingen sicherstellen.  

 

Unser gemeinsames Ziel ist jedoch klar definiert: 

 

Der Schutz der Gesundheit steht über allem und  

die behördlichen Verfügungen sind zu beachten.  
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2. Allgemeine Hygieneregeln  

• Grundsätzlich gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Teilnehmer 

und sonstige Personen einer Veranstaltung. Diese darf abgenommen werden, wenn ein fest 

zugeordneter Platz, der die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern garantiert, 

eingenommen wurde. Wird dieser Platz verlassen, ist die Mund-Nasen-Bedeckungen wieder 

anzulegen. 	

• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten.	

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.	

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette. (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) 	

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder 

Desinfizieren der Hände.	

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.	

• Jeder Spieler muss seine eigene Trinkflasche mitbringen. Die SG Honzrath-Haustadt stellt 

während der Corona-Pandemie Wasserflaschen zur Verfügung. Diese müssen in die eigenen 

Trinkflaschen umgefüllt werden.	

	

3. Verdachtsfälle Covid 19  

• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand. 	

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 

diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: 	

§ Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome	

§ Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen	

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 

Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und 
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Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der 

betreffenden Person. 	

 

4. Organisatorisches  

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. Die 

Durchführung des Trainings- und Spielbetriebs muss durch die Gemeinde Beckingen 

behördlich gestattet werden. 	

• Ansprechpartner*in für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- 

und Spielbetriebs sind die Corona-Beauftragten der SG Honzrath-Haustadt, dies sind: 	

o Nikolaus Klauck 

o Sven Müllenbach 

à	Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins SG Honzrath-

Haustadt und der Sportstätte zur Hellwies mit den lokalen Behörden abgestimmt. 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten vor allem 

Eingangsbereich des Sportgeländes sowie beim Getränkeverkauf, beim Rostwurstverkauf, 

dem Clubheim, den Umkleiden sowie den Sanitäranlagen ausgestattet.	

• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und 

Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen.	

• Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven 

Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 

informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für 

die Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen.	

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), müssen über die 

Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Dies erfolgt durch: 	

§ Aushänge auf dem Gelände der Sportstätte zur Hellwies 
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§ Versand an alle Gastvereine via eingericheter Cloud seitens des SFV 

§ Veröffentlichung auf sozialen Medien, dies sind Facebook und Instagram  

§ Hinweis im Amtlichen Nachrichtenblatt der Gemeinde Beckingen vor jedem 

Heimspieltag 

§ Aushang in der Schiedsrichterkabine 

§ Aushang in den Umkleiden  

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts 

der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.	

• Alle Mannschaften müssen am Spieltag eine Auflistung aller Spieler*innen und des 

Funktionsteams mit Angabe der Kontaktdaten zum Zweck der Kontaktnachverfolgung 

mitbringen und die Verantwortlichen übergeben. Wir empfehlen die Nutzung der Vorlage 

des SFV „Formular Spieler“.	

• Die zulässige Personenzahl bei Trainings- und Spielbetrieb ergibt sich aus der aktuell gültigen 

„Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (VO-CP)“. Nach heutigem Stand (Stand 

01.09.2020) sind dies maximal 900 Personen unter freiem Himmel und maximal 450 

Personen in geschlossenen Räumen. Gemäß der aktuell gültigen „Verordnung zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie (VO-CP)“ ist pro 5 qm der Veranstaltungsörtlichkeit ist 

ein Besucher zulässig und die Einhaltung des erforderlichen Mindestabstands von 1,5 

Metern ist sicherzustellen. Dies bedeutet für die Sportanlage zur Hellwies folgendes: 	

§ Unter freiem Himmel sind maximal 750 Personen erlaubt. 

§ Im Clubheim sind maximal 17 Personen erlaubt.  

Der Mindestabstand von Plätzen zueinander darf nur unterschritten werden, wenn es sich um 

Personen aus einem Haushalt handelt oder sonstige Konstellationen (z.B. soziale Bezugsgruppe), bei 

denen die Corona-Verordnung eine Ausnahme vom Abstandsgebot vorsieht.  
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5. Zonierung  

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt:  

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“  

• Zur Zone 1 zählt auch der abgesperrte Bereich neben den Auswechselbänken.	

• In Zone 1 (Spielfeld) befinden sich nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen 

Personengruppen: 	

§ Spieler*innen	

§ Trainer*innen	

§ Funktionsteams	

§ Schiedsrichter*innen	

§ Sanitäts-und Ordnungsdienst	

§ Ansprechpartner*in für Hygienekonzept	

§ Medienvertreter*innen (siehe nachfolgende Anmerkung) 	

• Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und 

verlassen.	

• Eine Absperrung des Weges vom Umkleidebereich zum Spielfeld kann aufgrund der örtlichen 

Gegebenheiten nicht abgesperrt werden. Daher gilt für alle Spieler*innen und 

Funktionsträger*innen, dass nach dem Verlassen der Kabine der direkte Weg zum Platz 

genutzt werden muss! 	

• Medienvertreter*innen, die im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt zu Zone 1 benötigen (z.B. 

Fotograf*innen), wird dieser nur nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung des 

Mindestabstandes gewährt. 	

 

 

 



             Anschrift:   Zur Hellwies 9 
           66701 Honzrath 
    Sportlicher Leiter:  Nikolaus Klauck 
    06832 / 7417 
  

__________________________________________________ 
 

 7 

Zone 2 „Umkleidebereiche“ 	

• In Zone haben folgende Personen Zutritt:	

§ Spieler*innen 

§ Trainer*innen 

§ Funktionsteams  

§ Schiedsrichter*innen  

§ Ansprechpartner*in für Hygienekonzept 

• Die Nutzung der Umkleidekabinen erfolgt ausschließlich mit Tragen von Mund-Nasen-Schutz. 

Die Ansprechpartner für das Hygienekonzept sind berechtigt das Tragen in den Kabinen zu 

kontrollieren. Sollte ein Spieler seinen Mund-Nasen-Schutz vergessen haben, so kann er 

diesen bei der SG Honzrath-Haustadt gegen Entgelt erhalten. Möchte er dies nicht tun, darf 

sich dieser Spieler nicht im Umkleidebereich aufhalten.	

• Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten 

zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen.	

• Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie 

zeitlicher Versetzung/Trennung wie folgt: 	

§ Nach Spielende duscht umgehend die Auswärtsmannschaft zuerst und zwar 

höchstens mit 5 Personen in Gruppen gleichzeitig. Der Auswärtsmannschaft wird für 

das Duschen, Umziehen und Verlassen der Gästekabine maximal 30 Minuten Zeit 

eingeräumt. Sollten in diesem Zeitfenster nicht alle Spieler geduscht sein, ist das 

Verlassen ohne zu duschen erforderlich. 

§ Im Anschluss duscht die Heimmannschaft ebenfalls unter Beachtung der Höchstzahl 

von 5 Personen in Gruppen gleichzeitig. Auch hierfür wird ein Zeitfenster von 30 

Minuten eingeplant. Sollten in diesem Zeitfenster nicht alle Spieler geduscht sein, ist 

das Verlassen ohne zu duschen erforderlich. 

§ In den Kabinen ist grundsätzlich das Trinken von Alkohol verboten.  

• Das oben beschriebene gilt in analoger Anwendung für die Schiedsrichterumkleide. 	



             Anschrift:   Zur Hellwies 9 
           66701 Honzrath 
    Sportlicher Leiter:  Nikolaus Klauck 
    06832 / 7417 
  

__________________________________________________ 
 

 8 

• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige 

Minimum wie oben beschrieben beschränkt. Die Ansprechpartner für das Hygienekonzept 

überwachen diese Zeiten und sind den Vereinen weisungsbefugt. 	

 

Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ 	

• Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche der 

Sportstätte, welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte 

Außenbereiche) sind.	

• Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über einen offiziellen Eingang. Die 

anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs ist stets bekannt. Eine 

namentliche Erfassung aller Zuschauer ist bezüglich der Kontaktnachverfolgung erforderlich. 

Hierzu muss sich in eine Liste eintragen werden. Diese Listen werden 4 Wochen archiviert 

und danach vernichtet. 	

• Es erfolgt eine räumliche Trennung („Schleusenlösung“) von Eingang und Ausgang der 

Sportstätte. Die Bereiche werden auf dem Boden markiert.  	

• Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden, wenn möglich, Markierungen 

bzw. Plakate zu den allgemeinen Hygieneregeln in folgenden Bereichen auf-/angebracht: 	

§ Eingangsbereich 

§ Rund um das Gelände an verschiedenen Stellen 

§ Rostwurstbude  

§ Getränkeverkauf 

§ Clubheim 

§ Sanitäre Anlagen  

• Die Nutzung der Toiletten ist nur mit Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erlaubt 	

• Darstellung der 3 Zonen: 	
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6. Trainingsbetrieb  
 

Grundsätze  

• Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die 

Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts. 

• Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu 

leisten.  

• Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen 

unterschiedlicher Mannschaften vermieden wird. Hierzu sind Pufferzeiten für die 

Wechsel eingeplant.  

• Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine 

Teilnahme am Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu 

ermöglichen. Dies geschieht bei der SG Honzrath-Haustadt über die App SpielerPlus. 

• Die Trainer*innen dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit. 

 

In der Sportstätte  

• Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes 

Training geplant ist.  

• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands in Zone 3 

möglich.  

• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des 

Trainingsbetriebes sichergestellt. 
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7. Spielbetrieb  

• Abstimmungen mit lokalen Behörden zu Hygienemaßnahmen und zugelassene 

Personenanzahl in Zone 3 	

• Allgemeine Organisation von Grundlagen der Hygienemaßnahmen 	

§ Desinfektionsmittel wird bereitgestellt im Eingangsbereich, an der Rostwurstbude, 

am Getränkeverkauf, im Bereich Sanitäre Anlagen/Clubheim, im Bereich der 

Umkleidekabinen.  

§ Das Betreten der Toiletten darf ausschließlich mit Tragen von Mund-Nasen-Schutz 

erfolgen.  

§ Beschilderung/Hinweisschilder erfolgt rund um das Gelände  

 

• Organisation des Ein- und Ausgangsbereichs  

§ Besetzung der Tageskasse mit 2 Personen im Eingangsbereich zur Ermittlung der 

Zuschaueranzahl sowie namentliche Erfassung der Zuschauer bezüglich der 

Kontaktnachverfolgung. 

• Organisation der Wegeführung und Zuschauerplatzierung 

§ Hinweise erfolgen u. a. über Durchsagen des Stadionsprechers  

 

• Organisation von Gastronomie (vor, während und nach Spielen) 

§ Das Clubheim bleibt während des Spieltages für den Verkauf geschlossen, sollte die 

Nutzung des Clubheimes notwendig werden, so erfolgt die Öffnung und Nutzung 

unter Einhaltung der aktuell gültigen Regeln und Vorgaben. 

§ Der Verkauf erfolgt im Außenbereich. 

 

• Organisation von Reinigungsvorgängen 

§ Grundsätzlich erfolgt die Reinigung mehrmals wöchentlich und wird dokumentiert. 

§ Bei den Heimspielen wird zwischen zwei Spielen durchgelüftet und zusätzlich eine 

Flächendesinfektion der Türgriffe, Bänke und Ablagen in den Umkleidekabinen 

durchgeführt. 
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• Information der Gast-Teams und Schiedsrichter*innen zu Hygienemaßnahmen  

§ Allen Gastmannschaften/-vereinen wird im Vorfeld per Mail das Hygienekonzept 

zugeschickt. Gegebenenfalls laden die Vereine sich das vorliegende Konzept auf der 

eingerichteten Cloud des SFV herunter.  

§ Die Schiedsrichter erhalten die Einweisung am Spieltag und ein Konzept ist in der 

Umkleide ausgehängt  

• Organisation von Umkleide- und Duschabläufen (Wechselzeiten) 

§ Es wird ausreichend Zeit in Abstimmung mit dem Fußballverband bzw. nach den 

Vorgaben des Fußballverbandes zwischen zwei Spielen eingeplant. 

§ Die Mannschaften werden im Vorfeld über die Nutzung der Umkleiden und Duschen 

informiert.  
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8. Einschätzung des Infektionsgeschehens 
 

Die SG Honzrath-Haustadt sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und 

bestmögliche Prävention. In Abhängigkeit zur aktuellen Einschätzung des Infektionsrisikos werden in 

Abstimmung mit den für die Sportstätte zuständigen Behörden die entsprechenden 

Hygienemaßnahmen vorgesehen und veranlasst.  
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9. Haftungshinweis 

Bei Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs ist zwar jeder Verein dafür verantwortlich, die 

geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen einzuhalten und den Trainings- und Spielbetrieb 

entsprechend der jeweils geltenden Verfügungslage zu organisieren. Das bedeutet aber noch keine 

generelle Haftung der Vereine und der für die Vereine handelnden Personen für eine Ansteckung mit 

Sars-CoV-2 im Rahmen des Trainings- oder Spielbetriebs.  

Denn es ist klar, dass sich auch bei Einhaltung größtmöglicher Sicherheits- und Hygienestandards 

eine Ansteckung nicht zu 100 Prozent vermeiden lässt (weder im Training/Spiel noch bei sonstiger 

Teilnahme am öffentlichen Leben). Die Vereine haften insoweit nicht für das allgemeine Lebensrisiko 

der am Trainings- und Spielbetrieb beteiligten Personen. 

Eine Haftung kommt demnach nur in Betracht, wenn dem Verein bzw. den für den Verein 

handelnden Personen ein schuldhaftes, also vorsätzliches oder fahrlässiges Fehlverhalten 

vorzuwerfen ist und gerade dadurch Personen zu Schaden kommen. Die Beweislast für ein solches 

Fehlverhalten und einen darauf basierenden Schaden trägt grundsätzlich derjenige, der den 

Verein/die handelnden Personen in Anspruch nehmen möchte.  

 

10. Rechtliches  

Es ist stets zu beachten, dass durch die zuständigen Behörden oder Eigentümer bzw. Betreiber der 

Sportstätte weitergehende oder abweichende Regelungen zum Infektionsschutz sowie 

Nutzungsbeschränkungen getroffen werden können. 

Dieses Konzept erweitert das bereits bestehende und durch die Gemeinde Beckingen freigegebene 

Konzept zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs vom 23.05.2020.  

Eine Anpassung dieses Konzepts erfolgt regelmäßig an den Vorgaben der Behörden und wird mit der 

Gemeinde Beckingen abgestimmt. 

Eine Teilnahme am Training und Spiel ist jederzeit freiwillig.  
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11.Weiterführende Information  

Deutscher Fussballverband (DFB)  

§ Allgemeine Infos: 
https://assets.dfb.de/uploads/000/224/965/original_DFB_Zur%C3%BCck_ins_Spiel.pdf?1595
571955   

Saarländischer Fussballverband (SFV)  

§ Allgemeine Infos: https://www.saar-fv.de/corona/  
 

DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND (DOSB) 
 

§ Allgemeine Infos: https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/  
 

DEUTSCHE SPORTJUGEND (DSJ) 
 

§ Allgemeine Infos Jugendsport: https://www.dsj.de/informationen-zum-umgang-mit-
demcorona-virus/  

BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG (BZGA)  

§ Verhaltensregeln & FAQ: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/  
 

ROBERT KOCH-INSTITUT (RKI) 
 

§ Allgemeine Infos: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html  
 

§ Risikobewertung: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html 

BUNDESREGIERUNG  

§ Aktuelle Infos: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus   


